
Mandanten-Information

file:///P:/Bischoff/HOMEPAGE/NEWS%20TICKER/2023/Juni%202023/DE20230606.htm[31.05.2023 09:22:37]

Begriff der „Ausführungsart“ in Schönheitsreparaturklauseln

Eine Formularklausel, wonach der Mieter nur mit Zustimmung des Vermieters von der bisherigen
„Ausführungsart“ abweichen darf, verstößt gegen das Klarheitsgebot, weil der Begriff der
„Ausführungsart“ mehrdeutig ist. Er kann sich auf die Grundausstattung, auf die Ausgestaltung im
Einzelnen oder auf beides beziehen. Dies gilt auch dann, wenn das Zustimmungserfordernis nur für
erhebliche Abweichungen gelten soll. Die teilweise Unwirksamkeit der Schönheitsreparaturklausel hat
zur Folge, dass damit die gesamte Klausel unwirksam ist. Eine geltungserhaltende Reduktion findet
nicht statt.

Für die Geschäftsraummiete gilt nichts anderes. Der Mieter von Geschäftsraum ist in noch stärkerem
Maße als der Wohnraummieter darauf angewiesen, dass er die Räume nach seinen Bedürfnissen
gestalten kann, weil die Ausgestaltung der Räume oft Teil des Geschäftskonzepts ist.

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt.
Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.

zurück zum Inhaltsverzeichnis

file:///P:/Bischoff/HOMEPAGE/NEWS%20TICKER/2023/Juni%202023/202306.htm

	Lokale Festplatte
	Mandanten-Information


